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Backhaul

Glasfaser-Mietleitung

Anschlusszentrale LKW Zentrale ANB

HF Verteilung

KOL / ANB

OV

CMTS/

Headend

HFCUP

1 Einleitung 
 

Das Handbuch Betrieb beschreibt die von den LKW angebotenen Leistungen im Zusam-
menhang mit dem vollständig entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung Kabel-
fernsehen (TAL CATV) 

 
Die hier festgelegten Regeln beziehen sich auf: 
 
• IP basierte Dienste über Docsis/EuroDocsis 

und 
• Analoge und Digitale Fernsehsignale 

 
Das Kabelfernsehnetz verfügt über total 65 Down-Stream und 4 Up-Stream HF-Kanäle. 

 
 

2 Übersicht 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 1: Übergabe einer vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung TAL CATV 
 

UP = Übergabepunkt Endkunde 
HFC = Hybrid Fiber Coax 
OV = Optischer Verteiler 
HF = Hochfrequenz 
CMTS = Cable Modem Termination System 
Headend= Analog/Digitale Fernsehkanäle 

 
 

2.1 Voraussetzungen 
 

Für die Bestellung müssen die folgenden Rahmenbedingungen erfüllt sein: 
 

Der Netzzugang für die ANB muss über ein Überführungskabel implementiert sein, welches 
die HFC Verteilung zum CMTS resp. Headend führt. 
Die TAL CATV steht der ANB zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung. 
Die inhaltliche Verantwortung eines Kanals liegt bei demjenigen Unternehmen, welches den 
Kanal betreibt. 
Die technischen Regeln und Voraussetzungen gemäss Handbuch Technik sind eingehalten. 

2.2 Prozesse 
Im Rahmen der Produktion werden die nachfolgend aufgeführten Prozesse via Web Service 
oder Bestellformular unterstützt. 
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Tabelle 1: Prozessübersicht TAL CATV 

Prozesse Eingang Ausgang Dauer Bemerkungen 

Informationsanfrage  

(Info #1) 

Formular TAL E-Mail 0.1 - 10  

Werktage 

 

Technische Informationen 
über die Verfügbarkeit einer 
Frequenzentbündelung. 

Informationsanfrage  

(negative Beant-
wortung) 

Formular TAL E-Mail 0.1 - 10  

Werktage 

Begründung der Ablehnung 
der Informationsanfrage. 

Belegung HF Kanal 

(Hochfrequenz-
Kanal) 

Formular TAL E-Mail 

 

10 - 15  

Werktage 

Die Auftragsprüfung wird 
innerhalb von 2 Werktagen 
bestätigt. 

Der Auftrag ist mit „Kunde 
informiert mit IBN“ abge-
schlossen. 

Kündigung HF 
Kanal 

(Hochfrequenz-
Kanal) 

Formular TAL E-Mail 10 Werktage Die Auftragsprüfung wird 
innerhalb von 2 Werktagen 
bestätigt. 

Der Auftrag ist mit „Kunde 
informiert mit Ausschaltda-
tum“ abgeschlossen. 

Annulierung einer 
Bestellung 

Formular TAL E-Mail sofort Der Auftrag wechselt auf den 
Status „gelöscht“. 

Reaktive Störungs-
behebung 

Pikett Pikett 1  2 

Werktage 

Kann durch eine Störungs-
meldung der ANB ausgelöst 
werden. 

 

3 Service Fulfillment 

3.1 Technische Informationen 
Die Möglichkeit zur Realisierung eines ANB Services auf Basis einer TAL CATV wird von 
den LKW mittels der Informationsanfrage geprüft. 

 
 

Tabelle 2: Informationsanfrage TAL / Beschreibung des Ablaufs 

Prozess 
Schritt 
Nr. 

Beschreibung 

# 01 Die LKW prüfen die Frequenzentbündelungsanfrage mit der Anfrage der ANB. Dafür sind 
folgende allgemeine Angaben immer notwendig: 

- geplanter Dienst 
- Kundenwunschtermin 

# 01a Die LKW liefern als technische Informationen 
- die Bezeichnung der Frequenzbelegung (Up-/Down-Stream) 
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3.2 Begründung der Ablehnung einer Bestellung 
Bei der Ablehnung einer Bestellung oder einer Informationsanfrage TAL CATV wird auf 
Wunsch der ANB eine detaillierte Begründung der Ablehnung durchgeführt.  
Ein Frequenzausbau ist nicht vorgesehen und wird nicht abgeklärt. 

3.3 Belegung HF-Kanal 
 

Jede Belegung wird mit einer Informationsanfrage gestartet. 
 

Tabelle 3: Belegung einer TAL CATV / Beschreibung des Ablaufs 

Prozess 
Schritt 
Nr. 

Beschreibung 

# 01 Die LKW prüfen die Belegung mit der Anfrage der ANB.  
(siehe Informationsanfrage 01, Schritt 01) 

#02 Die ANB liefert bei der Bestellung die folgenden Informationen: 
- Überführungspunkt KOL ANB 
- Termin 

#02a Nach Auftragsprüfung wird der Auftrag innerhalb von 2 Werktagen bestätigt. 
- Für die Belegung wird der Frequenzplan erstellt 
- Die Informationen über den Übergabepunkt am KOL ANB werden an die ANB be-

stätigt 

 

3.4 Kündigung HF Kanal 
 

Tabelle 4: Kündigung einer TAL CATV 

Prozess 
Schritt 
Nr. 

Beschreibung 

#01 Die ANB kündigt die TAL CATV unter Angabe der Frequenzbelegung.  

#01a Nach einer erfolgreichen Auftragsprüfung wird der Auftrag innerhalb von 2 Werktagen bestä-
tigt. 

#02 Der Abschluss der Kündigung TAL CATV wird der ANB mit dem Status „Kunde informiert mit 
Ausschaltdatum“ mitgeteilt. 

 

3.5 Annullierung einer Bestellung 
Alle Bestellungen können bis am Vortag des vereinbarten Termins annulliert werden. 
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4 Service Assurance 

4.1 Störungsmeldung und -behebung allgemein 

4.1.1 Störungsmeldung 
Störungen und Mängel sind von der ANB telefonisch der Störungsannahmestelle zu mel-
den. Eine nicht gemeldete Störung gilt als nicht existent und die ANB kann somit keine 
Rückerstattung für nicht erfüllte Dienstqualitätsspezifikationen geltend machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ansprechpartner sind definiert in der Liste Kontaktstellen. 
 

4.1.2 Verhalten bei Störungen 
Vor einer Störungsmeldung an die LKW hat die ANB abzuklären, ob die Störungsursache 
innerhalb ihres eigenen Verantwortungsbereichs liegt und damit von ihr selbst zu beheben 
ist. 
Die LKW sind berechtigt, Massnahmen zur Vermeidung oder Behebung von Störungen zu 
ergreifen und die ANB zu verpflichten, am ANB-Standort notwendige Vorkehrungen zu tref-
fen. Kann eine Störung nicht anders behoben werden, hat die ANB ihre Installation bzw. die-
jenige ihres Kunden auf ihre Kosten zu ändern bzw. deren Betrieb einzustellen. 
Die ANB gewährt den Mitarbeitenden der LKW im Rahmen der Dienstleitungserbringung 
sowie zur Verhütung und Behebung von Störungen Zugang zur Anlage. 
Das WEB Interface oder die Pikett-Nummer ist der offizielle Entry Point für alle TAL CATV 
Störungsmeldungen der ANB. 

 

4.1.3 Verantwortlichkeiten 
Im Verantwortungsbereich der ANB liegt die Entstörung in folgenden Bereichen: 
- Hausverteilanlagen: die gesamte Kundeninstallation ab dem Überführungspunkt mit allen 

Komponenten. 
- KOL ANB: die gesamte Plattform und alle Service-Komponenten ab der Leitungsseite des 

Übergabeverteilers (HFC). 
Im Verantwortungsbereich der LKW liegt die Entstörung der TAL CATV, d. h. 

- des Abschnitts zwischen dem Abschluss des Verbindungskabels am Hauptverteiler 
(HFC) und dem Überführungspunkt (UP) beim Endkunden 

- für Zwecke der Entstörung des Verbindungskabels ist den LKW der Zugang zur KOL 
ANB zu gestatten. 
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Während der Störungsbehebung dürfen die LKW die TAL CATV jederzeit für die Störungs-
eingrenzung unterbrechen. 

 

4.1.4 Service Assurance Ablauf 
 

Tabelle 12: Prozesse zu TAL CATV Störungsbehebungsprozess 

Prozess 
Schritt 
Nr. 

Beschreibung 

# 01 Die ANB ist für die Entgegennahme von Störungsmeldungen ihres Endkunden zuständig. 
Kann die Störung innerhalb des Verantwortungsbereichs der ANB ausgeschlossen werden 
und liegt eine TAL CATV-Störung im Verantwortungsbereich der LKW vor, eröffnet die ANB 
den Störungsbehebungsprozess der LKW. 

#02 Ist der Endkunde der ANB innerhalb von 5 Werktagen nicht erreichbar, wird der Störungsbe-
hebungsprozess geschlossen. 
Wird die Störung auf dem geprüften Verbindungskabel (HFC-KOL ANB) vermutet, ist als 
Endkundenkontakt der ANB-Kontakt anzugeben, damit ein Appointment zwischen den Tech-
nikern vereinbart werden kann. 

#03 Bei einer Kabelstörung wird der Störungsbehebungszeitpunkt bestimmt (z. B. mit Ersatz des 
Kabels). Der Abschluss der Störung kann daher zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

 

4.1.5 Störungsbehebungszeit 
Die Störungsbehebungszeit ist definiert durch den Störungseingangszeitpunkt und den Stö-
rungsbehebungszeitpunkt. Die Störungsbehebungszeit läuft nur während der Supportzeiten. 
Die folgenden Zeiten gelten als „Suspend” Zeiten und werden von der Störungsbehebungs-
zeit abgezogen: 
- Zeiten ausserhalb der Supportzeiten 
- Verzögerungen bei Wartungen oder Reparaturen, die im Verantwortungsbereich der ANB 

bzw. ihrer Endkunden liegen, z. B.: 
- wenn die Störungsbehebung verzögert wird, weil die ANB nicht erreichbar ist (z. B. für 

zwingend nötige Rückfragen, Auskünfte), 
- der Endkunde für die Terminvereinbarung für den Zutritt zum UP nicht erreichbar ist, 
- wenn dem Wartungs- oder Reparaturpersonal der Zugang zum UP durch den Endkunden 

verwehrt oder verzögert wird, 
- wenn dem Wartungs- oder Reparaturpersonal der Zugang zur KOL ANB durch die ANB 

verwehrt oder verzögert wird, 
- wenn der vereinbarte Störungsbehebungsprozess nicht eingehalten wird, 
- wenn Fehler durch nicht autorisierte Handlungen des Endkunden oder der ANB an den 

LKW-Anlagen verursacht werden, 
- höhere Gewalt (siehe Geschäftsbedingungen der LKW). 
Die Supportzeit für Störungsbehebung der Teilnehmeranschlussleitung ist Montag bis Frei-
tag (ohne allgemeine Feiertage) zwischen 08:00 und 17:00 Uhr. 
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4.2 Störungsmeldung und Behebung Kabelmodemdienste 

4.2.1 Störungen anderer Provider 
Endausrüstungen der Provider, Fehlmanipulation, falsche Konfiguration oder das Nicht-
einhalten von Abmachungen kann Störungen der anderen Provider zur Folge haben. Solche 
Störungen lassen sich teilweise mit technischen Vorkehrungen verhindern, haben aber Fol-
gekosten, welche die LKW dem entsprechenden störungsverursachenden Provider in 
Rechnung stellen können. Die Provider verpflichten sich, mit gut ausgebildetem Fachperso-
nal einen 7 x 24 Stunden Pikettdienst zu stellen. Eine Reaktionszeit von 30 Minuten und ei-
ne Interventionszeit vor Ort von maximal 2 Stunden muss von jedem Provider für den Fall 
der Störung eines anderen Providers garantiert werden. 

 

4.3 Das Handling der Kabelmodems 

4.3.1 Regeln des Modem-Managements 
Der Kundensupport wird immer von derjenigen Partei erbracht, welche den Vertrag für den 
entsprechenden Dienst mit dem Endkunden hat. 
Bei einer Neuinbetriebnahme muss ein Messprotokoll erstellt und den LKW zugesendet 
werden. Das Messprotokoll an der Datendose soll eine Vorwärts- und Rückwärtsmessung 
beinhalten. 
Es werden nur Modems provisioniert, welche als Modems eigener Kunden identifiziert wer-
den (Identifikation über MAC-Adresse). Wird der Dienst für ein Modem abgestellt, muss die 
Modem MAC- Adresse innerhalb von 5 Werktagen nach Ablauf des Vertrages aus dem Pro-
visionierungssystem gelöscht werden. 
Stellen die Provider fest, dass vermehrt nicht provisionierte Modems auf dem Netz auftau-
chen, sollen entsprechende Informationen ausgetauscht werden. 
Beim Vertragsabschluss mit den Endkunden stellen die Provider sicher, dass keine Dienste, 
für welche kein gültiger Vertrag besteht, am Fernsehanschluss bezogen werden. 
Die eigenen Modems sind so zu provisionieren (sofern technisch möglich), dass der DS-
Scan ausgeschaltet wird und das Modem nur versucht, auf der DS-Frequenz zu synchroni-
sieren, welche dem entsprechenden Provider zugeordnet ist. 
Modems, welche nicht als eigene identifiziert werden können, müssen an die CMTS-
Frequenz des anderen Providers geschickt werden. 
Die Anmeldefrequenzen sind unter den Providern auszutauschen. 
Die Modem-Synchronisation und das Online-Gehen eines Modems dürfen in der Regel nicht 
länger als 5 Minuten dauern. Die Modem-Synchronisation und das Online-Gehen nach Aus-
fall einer Zelledürfen in der Regel bei 90% aller Modems nicht länger als 10 Minuten dauern. 
Die LKW stellen zusammen mit den Providern sicher, dass diese Zeit nicht überschritten 
wird. Die LKW haben die Möglichkeit, bei zu hoher Anmeldedauer Massnahmen zu ergrei-
fen. 
Es steht den Providern frei, ihre Modems vorzukonfigurieren, bevor sie an Endkunden ge-
schickt werden. Mit dieser Massnahme kann der Konfigurationsvorgang beim Endkunden 
um einige Minuten verkürzt werden.  
Wenn ein Provider ein Portal zur Autoprovisionierung erstellen möchte, ist dies nur mit der 
schriftlichen Zustimmung der LKW möglich. Die LKW koordinieren ein solches Vorhaben mit 
den anderen Providern. 
Bei angekündigten Änderungen der DS-Frequenzbelegungen, wird empfohlen, die eigenen 
Modems remote vorzukonfigurieren, damit diese nach erfolgter Änderung automatisch an 
die richtige, neue Frequenz gelangen. 
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4.3.2 Allgemeines zu Modems, welche das eigene CMTS  nicht finden 
Wenn ein Modem wegen fehlender Provisionierung oder RF-Problemen auf einem CMTS nicht 
Online gehen kann, setzt das Modem seinen DS-Scan fort, bis es ein „gutes“ CMTS findet. Bei 
einigen älteren Modellen oder bei fehlerhafter Modem-SW kann es passieren, dass das Modem 
den DS-Scan nicht wieder aufnimmt, sondern beim zuletzt gefundenen CMTS hängen bleibt, 
dort nie Online geht aber auch nie den DS-Scan fortsetzt. Solche Fälle in einer multiplen ISP-
Umgebung sind problematisch. Sollten solche Fälle häufig vorkommen und zu Problemen füh-
ren, behalten sich die LKW vor, Lösungen in Zusammenarbeit mit den Providern durchzusetzen. 

4.3.3 Settopboxen 
DVB-C Settopboxen mit integrierten Docsis Modems, welche nicht vom Provider provisio-
niert sind, dürfen nicht eingesetzt werden. Eine grosse Anzahl solcher unprovisionierten 
Modems kann die Systeme stören. 

 

4.4 Zugang zu CMTS Informationen  
CMTS: Sende- und Empfangspegel der Kanäle 
Upstream SNR 
Anzahl Modems online (Absolute Anzahl oder in Prozent der provisionierten Modems) 
Detailinformationen von Referenzmodems der Provider. 
Empfangs- und Sendepegel der Modems 
Downstream SNR 
FEC Counter 
Flap Information 
Modem Logfiles 

 

4.5 Wartungsfenster 
 

Ordentliches Wartungsfenster: 
 

Jeden Sonntag zwischen 02.00 und 06.00 Uhr existiert ein allgemeines Wartungsfenster, 
welches auch für die Ausführung von periodischen Wartungsarbeiten an Netzkomponenten 
verwendet wird. Die Ausfallzeit der betroffenen Verbindungen wird während den Wartungs-
arbeiten so kurz wie möglich gehalten. In speziellen Fällen sind auch Arbeiten ausserhalb 
des Wartungsfensters notwendig, welche dem Kunden spätestens 20 Werktage im Voraus 
mitgeteilt werden. 

 
Die LKW behalten sich das Recht vor, das Wartungsfenster anzupassen. Die LKW informie-
ren die ANB rechtzeitig über allfällige Änderungen. 

 
Geplante Unterbrüche: 

 
Geplante Unterbrüche ausserhalb des Wartungsfensters werden zwischen den LKW und 
der ANB abgesprochen und von den LKW spätestens 20 Werktagen im Voraus der ANB 
angekündigt. 
Die ANB genehmigt entweder das Vorgehen für die geplanten Unterbrüche oder schlägt den 
LKW ein anderes Datum vor. Die ANB bestätigt in jedem Fall innerhalb von 5 Werktagen 
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